
JVR Mitgliederversammlung am 15.06.22 in Trier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNTERLAGEN ZUR 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

2022 

 

MITTWOCH, 15.06.22 

 

TRIER 
 

 

  

 



JVR Mitgliederversammlung am 15.06.22 in Trier 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLGEMEINE UNTERLAGEN 
 
Ankündigung der Mitgliederversammlung…………………………………………………………………………………….. 
Anreise und Hinweise…………………………………………………………………………………………………………………. 
Vollmacht………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Einberufung der Mitgliederversammlung………………………………………………………………………………………. 
Tagungsordnung……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Protokoll der Mitgliederversammlung 2021…………………………………………………………………………………… 
Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung 2021…………………………………………………………………………. 
 
 
UNTERLAGEN ZUR TAGUNGSORDNUNG 
 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung……………………………………………….. 
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung………………………………………………………… 
TOP 3: Information über die Zahl der Stimmberechtigten………………………………………………………. 
TOP 4: Grußworte und Ehrungen………………………………………………………………………………………… 
TOP 5: Wahl des Protokollführers……………………………………………………………………………………….. 
TOP 6: Beschlussfassung über die Tagesordnung…………………………………………………………………. 
TOP 7: Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache (Berichte) 
TOP 8: Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2021………………………………………………………. 
TOP 9: Entgegennahme des Berichts der Revisoren………………………………………………………………. 
TOP 10:Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter………………………………….. 
TOP 11:Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder………….. 
TOP 12:Beschlussfassung über Anträge zur Satzung……………………………………………………………. 
TOP 13:Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen…………………………………………………………. 
TOP 14: Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen…………………………………………… 
TOP 15: Beschlussfassung über sonstige Anträge…………………………………………………………………. 
             15.1 Antrag JC Vulkaneifel: Newsletter…………………………………………………………………… 
TOP 16: Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und im  
             Präsidium…………………………………………………………………………………………………………….. 
TOP 17: Informationen………………………………………………………………………………………………………. 
TOP 18: Schlusswort und Schluss der Sitzung………………………………………………………………………. 
 
 

 



... 

 
 
 
 

CARL ESCHENAUER 
–Präsident  – 
Wilhelmsallee 6 
56130 Bad Ems 

  ceschenauer@judo-
rheinland.de 
  +49 2603 9299976 
  +49 151 51079750 
 

JVR-Geschäftsstelle  
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 
  0 26 03/ 5077704 
  0 26 03 / 5077705 
  info@judo-rheinland.de 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Mayen 
Bankleitzahl: 576 500 10 
Kontonummer: 98009905 

Rechtsform: e.V. 
Sitz: Koblenz 
Registergericht:  
AG Koblenz 
Registernummer:  
VR 1156 

        
 
 
 
 

 
An die 
► Mitgliedsvereine (Delegierte und Jgd.-Vertr.) 

► Mitglieder des Präsidiums 
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                                                                                             Bad Ems, den 13.04.22 
 
 

ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 
[Ankündigung Termin, Ort und vorläufige Tagesordnung] 

 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
folgend kündige ich gemäß § 28 Abs. 2 JVR-Satzung die ordentliche Mitgliederversammlung 
des Judoverbandes Rheinland e.V. 2021 an und gebe Ihnen die Tagesordnung bekannt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
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Datum:   Mittwoch, den 15. Juni 2022 
Zeit:        Beginn 19:00 Uhr, Einlass und Stimmkartenausgabe ab 18:30 Uhr 
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
3. Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
4. Wahl des Protokollführers 
5. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
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CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf eine gut besuchte Versammlung und wünsche eine gute Anreise. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 
Anlagen: ► Vollmacht für die Delegierten und Jugendvertreter zur Vorlage bei der MV 

 
[Veröffentlicht auf der JVR Homepage und per Mail verschickt am 13.04.22] 

6. Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache 
7. Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2021 
8. Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
9. Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
10. Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
11. Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
12. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
13. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
14. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
15. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
16. Informationen 
17. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Auszug aus der JVR Satzung § 28 
► Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung in Textform mit Begründung bei der JVR-Geschäftsstelle eingegangen sein. 

Antragsberechtigt sind die im Anschriftenfeld genannten Personen. 
►Jede ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienen Delegierten beschlussfähig. 
► Die Einberufung der Mitgliederversammlung zusammen mit der vollständigen Tagungsordnung 

und den Tagungsunterlagen erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung.  
Hinweise zu COVID-19 
►Die Teilnehmer müssen sich vorher per Mail (info@judo-rheinland.de) anmelden. 
►Es gelten die zu COVID-19 aktuell geltenden Vorschriften des Landes Rheinland Pfalz.  .  

►Genaue Infos folgen kurz vor der Sitzung.  

 

 



KONTAKT UND ANFAHRT
Nells Park Hotel
Dasbachstraße 12 · 54292 Trier
Tel.: 0651 - 14440 · Fax: 0651 - 1444222
info@nellsparkhotel.de
www.nellsparkhotel.de

Von der A1 kommend...
• von der A1 aus Koblenz/Saarbrücken kommend, fahren Sie bis zum Moseltaldreieck
• Am Moseltaldreieck auf  die A602 Richtung Trier
• Abfahrt Trier-Verteilerkreis
• 1. Abfahrt links unter der Brücke her in den Kreisverkehr einfahren
• 3. Ausfahrt nehmen, nach 50 Metern rechts einbiegen in die Dasbachstraße
• Das Hotel finden Sie nach 150 Metern auf der rechten Seite

Von der B51 kommend...
• Von der B51 aus Richtung Köln/Bitburg kommend, fahren Sie am Ortseingang Trier links über die Kaiser-Wilhelm-Brücke
• An der nächsten Ampel einen U-Turn Richtung Autobahn
• ca. 2,5km auf  der Zurmaienerstraße bleiben
• Nach der Shell-Tankstelle Abfahrt Trier-Verteilerkreis abfahren
• 3. Ausfahrt nehmen, nach 50 Metern rechts einbiegen in die Dasbachstraße
• Das Hotel finden Sie nach 150 Metern auf der rechten Seite

Köln

A602 Koblenz /Saarbrücken

Hauptbahnhof

Porta Nigra



Anreisebeschreibung und Hinweise – 
Mitgliederversammlung 2022 

in Trier 

 

Nells Park Hotel 
Dasbachstraße 12 

54292 Trier 

 
 

 
 
 
 

 



VOLLMACHT 
(notwendig für alle Delegierten und Jugendvertreter) 

 
Der Verein: ___________________________________________________ 
 
b e v o l l m ä c h t i g t 
 
1.Herrn/Frau:__________________________________ als Delegierten/Delegierte 
 
2. Herrn/Frau:___________________________________  als Jugendvertreter/in 
 
bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
15. Juni 2022 in Trier den Verein zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Von 
der Beschränkung des § 181 BGB ist er/sie befreit. 
 
Ort und Datum:_______________________________________ 
 
Unterschrift(en) nach § 26 BGB: __________________________          
 
                                                                                                    Stempel 
Name(n) in Druckbuchstaben:__________________________________ 
 
Funktion(en):________________________________________________ 

Hinweis zur Unterschriftsberechtigung nach § 26 BGB – Gesetzlicher Vertreter: 
Die Delegiertenbescheinigung ist von dem im Vereinsregister eingetragenen Vorstand des Hauptvereins in 

vertretungsberechtigter Zahl zu 
unterzeichnen. Eine Unterschrift des Abteilungsleiters oder des Delegierten selbst ist nicht ausreichend, es sei denn, er ist 

gleichzeitig auch 
alleiniger gesetzlicher Vertreter des Hauptvereins. 
A U S Z U G  A U S  D E R   J V R - S A T Z U N G 

§ 26 – Zusammensetzung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus: 

a) den Mitgliedsvereinen (§ 12 Abs. 3) vertreten durch jeweils einen Delegierten, der eigens durch den vertretungsberechtigten 
Vorstand 

seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
b) einem – gegebenenfalls mit Bst. a) personenidentischen – Jugendvertreter eines Mitgliedsvereins, der eigens durch den 

vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
c) […] 
(2) […] 

§ 27 – Stimmrechte 
(1) 1Stimmberechtigt sind – mit Ausnahme der Wahl und Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) sowie bei der 
Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit –: 
a) die Delegierten der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder auf Grundlage der 
Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind 

einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 

2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Vereinsdelegierter ist, so ist es möglich, diese Stimmen zu bündeln. 3Bei Wahlen 
hat 

das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(2) Stimmberechtigt sind einzig bei der Wahl und der Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) sowie bei der 
Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. h) und bei Beschlüssen zur allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit: 

a) die Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder auf Grundlage der 
Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind 

einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 

c) 

2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Jugendvertreter eines Vereins ist, so ist es möglich, diese Stimmen zu bündeln. 
3Bei 

der Wahl des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) hat das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(3) Das bei Beginn der Versammlung bestehende Stimmrecht der Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 

12 Abs. 
3) bleibt bis zum Ende der Veranstaltung bestehen. 

(4) Die Übertragung von Stimmen mehrerer Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) auf einen Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter ist 
unzulässig, es sei denn er nimmt die Interessen mehrerer Abteilungen eines Mitgliedsvereins (§ 12 Abs. 3) wahr. 
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CARL ESCHENAUER 
–Präsident  – 
Wilhelmsallee 6 
56130 Bad Ems 

  ceschenauer@judo-
rheinland.de 
  +49 2603 9299976 
  +49 151 51079750 
 

JVR-Geschäftsstelle  
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 
  0 26 03/ 5077704 
  0 26 03 / 5077705 
  info@judo-rheinland.de 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Mayen 
Bankleitzahl: 576 500 10 
Kontonummer: 98009905 

Rechtsform: e.V. 
Sitz: Koblenz 
Registergericht:  
AG Koblenz 
Registernummer:  
VR 1156 

        
 
 
 
 

 
An die 
► Mitgliedsvereine (Delegierte und Jgd.-Vertr.) 

► Mitglieder des Präsidiums 

► Ehrenpräsidenten/ Ehrenmitglieder 

► Mitglieder der Verbandsausschüsse 

► Revisoren 

► Mitglieder Rechtsausschuss 

 
 

 
 

 

                                                                                             Bad Ems, den 01.06.22 
 
 

ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 
[Einberufung und Tagesordnung] 

 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
folgend kündige ich gemäß § 28 Abs. 2 JVR-Satzung die ordentliche Mitgliederversammlung 
des Judoverbandes Rheinland e.V. 2021 an und gebe Ihnen die Tagesordnung bekannt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
 

                        

 

http://www.judo-rheinland.de 

JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
Präsident  •  Wilhelmsallee 6  •  56130 Bad Ems 

Datum:   Mittwoch, den 15. Juni 2022 
Zeit:        Beginn 19:00 Uhr, Einlass und Stimmkartenausgabe ab 18:30 Uhr 
Ort:         Nells Park Hotel, Dasbachstraße 12, 54292 Trier                
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
3. Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
4. Grußworte und Ehrungen 
5. Wahl des Protokollführers 
6. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
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CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf eine gut besuchte Versammlung und wünsche eine gute Anreise. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 
Anlagen: ► Vollmacht für die Delegierten und Jugendvertreter zur Vorlage bei der MV 

 
[Veröffentlicht auf der JVR Homepage und per Mail verschickt am 01.06.22] 

7. Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache 
8. Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2021 
9. Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
10. Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
11. Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
12. Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
13. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
14. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
15. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
16. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
17. Informationen 
18. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Auszug aus der JVR Satzung § 28 
► Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung in Textform mit Begründung bei der JVR-Geschäftsstelle eingegangen sein. 

Antragsberechtigt sind die im Anschriftenfeld genannten Personen. 
►Jede ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienen Delegierten beschlussfähig. 
► Die Einberufung der Mitgliederversammlung zusammen mit der vollständigen Tagungsordnung 

und den Tagungsunterlagen erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung.  
Hinweise zu COVID-19 
►Die Teilnehmer müssen sich vorher per Mail (info@judo-rheinland.de) anmelden. 
►Es gelten die zu COVID-19 aktuell geltenden Vorschriften des Landes Rheinland Pfalz.    

 

 

 



MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 
 

Datum: Mittwoch, den 15. Juni 2022 

Zeit:      Beginn 19:00 Uhr, Einlass, Akkreditierung  und   
             Stimmkartenausgabe ab 18:30 Uhr 

Ort:       Nells Park Hotel, Dasbachstraße 12, 54292 Trier                

 
 
 

 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
3. Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
4. Grußworte und Ehrungen 
5. Wahl des Protokollführers 
6. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
7. Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache 
8. Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2020 
9. Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
10.Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
11. Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
12. Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
13. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
14. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
15. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
16. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
17. Informationen 
18. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 



... 
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Wilhelmsallee 6 
56130 Bad Ems 

  ceschenauer@judo-
rheinland.de 
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  0 26 03/ 5077705 
  info@judo-rheinland.de 

        
 
 
 
 

 
 
Ordentliche Mitgliederversammlung 2021 
 
Datum: Freitag, 02.07.21 
Ort:  Limeshalle, Wiesenweg, 56337 Arzbach 
Protokoll: Marius Böttcher 
 
Anwesende: 
 
Verein  D* 

J* 

Verein  D* J* 

TuWi Adenau   1   1 TV 1860 Nassau   2   2 

TB Andernach   2   2 SG Neuhäusel 1   1 

JC Bad Ems   3   3 JC Neuwied 3   3 

ASV Bingen   2   2 TV Nieder-Olm 2   2 

TV Bitburg   2   2 SV Oberelbert 1   1 

TV Cochem   3   3 JC Prüm 2   2 

TuS Geilnau   1   1 JT Rheinland 1   1 

TuS Gemmerich   1   1 ESV Siershahn 1   1 

TV Gimbsheim   1   1 PST Trier 1   1 

SV Hetzerath   2   2 PSV Trier 2   2 

JC Ingelheim   3   3 TV Urbar 1   1 

RW Koblenz   2   2 SV Urmitz 2   2 

TG Konz   1   1 JC Vulkaneifel 4   4 

BC Mayen   2   2 PSV Wengerohr 2   2 

JJC Mendig   3   3 1. JC Worms 3   3 

AF Aktiv Montabaur   1   1 JC Zell 1   1 

SC Franken Münstermaifeld   1   1 JVR Präsidium 1   1   

TuS 06 Nackenheim   1   1 Gesamt 61  61 

 
D*= Delegiertenstimmen 
J*= Jugendvertreterstimmen 
 
 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
 
Präsident Carl Eschenauer begrüßt um 19:06 Uhr  die erschienenen Delegierten, die 
Jugendvertreter, die Mitglieder des Präsidiums und der Ausschüsse, sowie die sonstigen 
Funktionsträger und eröffnet die Mitgliederversammlung. Er begrüßt die DJB 
Bundesjugendleitung Frau Jane Hartmann. In einer stillen Minute wurde den Verstorbenen 
ehemaligen Verbandsmitarbeitern gedacht. 
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CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
 
Top 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 
Die Mitgliederversammlung wurde am 06.05.21 zusammen mit der Bekanntgabe einer 
vorläufigen Tagungsordnung angekündigt. Auf die Frist für Anträge wurde dabei 
hingewiesen. Die Einberufung – zusammen mit den vollständigen Tagungsunterlagen – 
erfolgte am 18.06.21. Damit kann Präsident Carl Eschenauer unwidersprochen die 
ordnungsgemäße Einberufung feststellen. 
 
 
TOP 3: Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
 
Um 19:07 Uhr (endgültige Zahl) sind 34 Vereine mit 60 Delegiertenstimmen zzgl. 1 
Präsidiumsstimme und mit 60 Jugendvertreterstimmen zzgl. 1 Präsidiumsstimme vertreten. 
Gegen die Zulassung von Gästen erhebt sich kein Widerspruch. 
 
 
TOP 4: Grußworte und Ehrungen 
 
Carl Eschenauer entschuldigt DJB Präsident Daniel Keller. 
 
Die DJB Bundesjugendleitung Frau Jane Hartmann richtet ein Grußwort an die 
Versammlung. 
 
Die leider turnierfreie und meist auch trainingsfreie Zeit der letzten Monate wurde von den 
Vereinen und auch aktiv vom Präsidium genutzt, um langjährige Mitarbeiter der Vereine und 
des Verbandes für verdiente Ehrungen vorzuschlagen. Somit können zahlreiche Ehrungen 
vorgenommen werden, die in der Anlage aufgelistet sind. 
 
 
TOP 5: Wahl des Protokollführers 
 
Einzig vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Marius Böttcher. Er nimmt die Wahl 
an. 
 
 
TOP 6: Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
Das Präsidium beantragt das Vorziehen der Tagesordnungspunkte 15.1 und 16.3 vor den 
TOP 13. Roman Jäger begründet dies mit der Abhängigkeit der Satzungsänderung zum 
Rechtsausschuss und der zugehörigen Ordnung, bevor die neuen Mitglieder des 
Rechtsauschuss gewählt werden. 
Die Änderung der Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 
 
Es liegen keine weiteren Änderungsanträge vor. 
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CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
TOP 7: Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und 

Aussprache 
 
a) Präsident 
Der Bericht von Carl Eschenauer liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. Mündlich ergänzt 
Carl Eschenauer den Dank an Alle die trotz Corona durchgehalten haben und gemacht 
haben was ging, z. B. Online. Zudem ruft er dazu auf nun, da immer mehr Hallen öffnen 
und immer mehr möglich ist, mit neuer Kraft und dem bekannten großen Engagement das 
Judo wieder nach vorne zu bringen. 
 
b) Vizepräsident 
Der Bericht von Roman Jäger liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. 
 
c) Referatsleiter Leistungssport 
Der Bericht von Denis Maas liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. 
 
d) Referatsleiter Kampfrichterwesen 
Gordon Scheidt verzichtet aufgrund der, durch die Pandemie, fehlenden Aktivitäten und 
Einsätzen auf einen Bericht. In diesem Jahr nahmen KR des JVR jedoch bereits an einem 
Onlinelehrgang der Gruppe SW teil. 
 
e) Referatsleiter Lehr- und Prüfungswesen 
Der Bericht von Mainrad Linnebacher liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. Da 
er als Referatsleiter nicht mehr zur Verfügung stehen möchte, erhielt er langanhaltenden 
Applaus mit Standing Ovation, für seine langjährige Tätigkeit. 
 
f) Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport 
Der Bericht von Lars Ferrlein liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. 
 
g) Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
Der Bericht von Jürgen Sabel liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. 
 
h) Referatsleiter Jugend- und Schulsport 
Der Bericht von Claus Eschenauer liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. 
 
 
TOP 8: Genehmigung der Haushaltsnachweise für das Jahr 2020 
 
Der Haushaltsnachweis für das Jahr 2020 liegt in schriftlicher Form vor. Von 
Carl Eschenauer werden einige Zahlen/Konten erläutert. Es gibt keine Fragen. Ein Dank 
geht an Jürgen Sabel der, dankenswerterweise seit dem 21.01.2021 als Schatzmeister 
eingesprungen ist. Ebenso geht ein Dank an die große Unterstützung durch Herrn 
Ebelhäuser vom Steuerbüro Ebelhäuser & Knopp, Bad Ems. 
 
Der Haushaltsnachweis für das Jahr 2020 wird einstimmig genehmigt. 
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TOP 9: Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
 
Der Bericht der Revisoren für 2020 liegt in schriftlicher Form vor. Die Revisoren berichten, 
dass die Kasse ohne Beanstandungen geprüft werden konnte und dass in 2020 vom 
Präsidium gut gewirtschaftet wurde. 
 
Es wird der Antrag gestellt, den Vorstand des JVR für das Geschäftsjahr 2020 ohne 
Einschränkung zu entlasten.  
 
 
TOP 10: Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
 

1. Wahl eines/r Versammlungsleiters/in 
 
Einzig vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Jane Hartmann. Sie nimmt die Wahl 
an. 
 
Die Entlastung en bloc wird vorgeschlagen und einstimmig bestätigt. 
 

2. Entlastung a) durch die Delegierten  
 
Es stehen zur Entlastung durch die Delegierten an: 
 

Präsident Eschenauer, Carl 

Vize-Präsident 

Jäger, Roman (ab 
05.11.20) 

Katluhn, Eckhard (bis 
30.10.20) 

Schatzmeister 
Sabel, Jürgen (ab 

21.01.21) 

Referatsleiter Leistungssport Maas, Denis 

Ressortleiter Männer/Männer U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Frauen/Frauen U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Männer U 18 Maas, Denis 

Ressortleiter Frauen U 18 Brückner, Jens 

Ressortleiter männliche Jugend U 15 

 

Franken, Peter 
 

Ressortleiter weibliche Jugend U 15 Eschenauer, Jessica 

Referent Jugend U 10/ U12 Koblenz 
Franken, Peter 

 

Referent Jugend U 10/ U12 Rheinhessen/Nahe Hennig, André 
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Referent Jugend U 10/ U12 Trier Bühler, Judith 

Referent Jugend U 10/ U12 Westerwald/Taunus Böttcher, Marius 

Referatsleiter Kampfrichterwesen Scheidt, Gordon 

Referent Kampfrichterwesen Koblenz NN 

Referent Kampfrichterwesen Rheinhessen/Nahe NN 

Referent Kampfrichterwesen Trier NN 

Referent Kampfrichterwesen Westerwald/Tauns NN 

Referatsleiter Lehr- & Prüfungswesen 
Linnebacher, 

Mainrad 

Referent Prüfungswesen Koblenz Katluhn, Eckhard 

Referent Prüfungswesen Rheinhessen/Nahe Lechthaler, Horst 

Referent Prüfungswesen Trier Bayer, Franz 

Referent Prüfungswesen Westerwald/Taunus Klein, Markus 

Referatsleiter Breiten- & Freizeitsport 

 

Ferrlein, Lars 

 

Referent Kata Ferrlein, Lars 

Referent Selbstverteidigung Sabel, Jürgen 

Referent Wettkämpfe Ü 30 & Seniorensport NN 

Referent Behindertensport Hösler, Werner 

Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit Sabel, Jürgen 

Referent Internet NN 

Referent Sponsoring & Marketing NN 

Vorsitzender Rechtsausschuss Kern, Dr. Hanns 

Beisitzer Rechtsausschuss I Hartmann, Sebastian 

Beisitzer Rechtsausschuss II Jäger, Roman 

Revisor I Hösler, Werner 

Revisor II Schuck, Peter 
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Ersatz-Revisor Scheidt, Gordon 

 
Alle gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter werden einstimmig entlastet.  
 

3.  Entlastung b) durch die Jugendvertreter  
 
Es stehen zur Entlastung durch die Jugendvertreter an: 
 

Referatsleiter Jugend und Schulsport Eschenauer, Claus 

Referent allgemeine & überfachliche 
Jugendarbeit 

Eschenauer, Claus 

Referent Schulsport Eschenauer, Claus 

 
Die Entlastung erfolgt einstimmig. 
 
 
TOP 11: Wahl der Präsidiumsmitglieder 
 
1.) durch die Delegierten 
 
Jane Hartmann als Versammlungsleiterin führt zunächst die folgende Wahl durch: 
 
a) Präsident 
Carl Eschenauer wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
 
Der neu gewählte Präsident Carl Eschenauer dankt Jane Hartmann für Ihre souveräne 
Versammlungsleitung und übernimmt die weitere Leitung der Versammlung. 
 
b) Vizepräsident 
Franz Baier wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
c) Schatzmeister 
Jürgen Sabel wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
d) Referatsleiter Leistungssport 
Vorgeschlagen werden Peter Franken und Jens Brückner. In einer offenen Wahl erhält 
Peter Franken 42 Stimmen und Jens Brückner 10 Stimmen, bei 9 Enthaltungen. 
Peter Franken nimmt die Wahl an. 
 
e) Referatsleiter Kampfrichterwesen 
Vorgeschlagen werden Roberto Linke und Christoph Otto. In einer offenen Wahl erhält 
Roberto Linke 12 Stimmen und Christoph Otto 41 Stimmen, bei 8 Enthaltungen. 
Christoph Otto nimmt die Wahl an. 
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f) Referatsleiter Lehr- und Prüfungswesen 
Denis Maas wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
g) Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport 
Lars Ferrlein wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
h) Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
Jürgen Sabel wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
2.) durch die Jugendvertreter 
 
i) Referatsleiter Jugend- und Schulsport 
Claus Eschenauer wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
 
 
TOP 12: Wahl der Revisoren 
 
a) Revisor I 
Melitta Scheidt wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
 
b) Revisor II 
Ernst Elenz wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
c) Ersatz Revisor 
Michael Hau wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
 
TOP 15: Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
 
Der TOP wird gemäß des Beschlusses zur Änderung der Tagesordnung an diesen Punkt 
vorgezogen. Es liegt ein Antrag in schriftlicher Form vor, der noch zusätzlich kurz erläutert 
wird. 
 
TOP 15.1: Änderung § 54 Rechtsordnung 
 
Alte Fassung: 
Er besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt haben soll, und zwei 
Beisitzern, die nicht Mitglieder des Präsidiums sein dürfen. Sie werden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Der Rechtsausschuss arbeitet und entscheidet unter 
Beachtung der Satzung, der Ordnungen und der sonstigen Bestimmungen (§ 8 Abs. 1) des 
JVR unabhängig und ist nicht an Weisungen gebunden. 
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Neue Fassung: 
Der Rechtsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt 
haben soll, zwei Beisitzern und zwei stellvertretenden Beisitzern, die von der 
Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Die Mitglieder 
des Rechtsausschusses dürfen dem Präsidium nicht angehören. Der Rechtsausschuss 
arbeitet und entscheidet unter Beachtung der Satzung, der Ordnungen und der sonstigen 
Bestimmungen (§ 8 Abs. 1) des JVR unabhängig und ist nicht an Weisungen gebunden. 
 
Die Satzungsänderung wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 16.3: Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
 
Dieser Teil des TOP wird gemäß des Beschlusses zur Änderung der Tagesordnung an diesen 
Punkt vorgezogen. Es wird eine neue Rechts- und Strafordnung vorgestellt und noch 
zusätzlich kurz erläutert. 
 
TOP 16.3: Neue Rechts- und Strafordnung 
 
Die neue Rechts- und Strafordnung wird bei 60 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme 
angenommen. 
 
 
TOP 13: Wahl der Mitglieder des Rechtsausschusses 
 
a) Vorsitzender 
Dr. Hanns Kern wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
 
b) Beisitzer I 
Roman Jäger wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
c) Beisitzer II 
Sebastian Hartmann wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt 
und nimmt die Wahl an. 
 
TOP 13.1: Ergänzungswahl der stellv. Mitglieder des Rechtsausschusses 
 
b) Stellv. Beisitzer I 
Ernst Elenz wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. 
 
c) Stellv. Beisitzer II 
Melitta Scheidt wird vorgeschlagen, in einer offenen Wahl einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
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TOP 14: Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & 
Ehrenmitglieder 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
TOP 15: Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
 
Vorgezogen s. o. 
 
 
TOP 16: Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
 
Der Teil 16.3 wurde vorgezogen s. o. Es werden drei weitere neue Ordnungen vorgestellt 
und noch zusätzlich kurz erläutert. 
 
TOP 16.1: Neue Passordnung 
 
Die neue Passordnung wird nach kurzer, klärender Diskussion bei 58 Ja-Stimmen und 3 
Enthaltungen angenommen. 
 
TOP 16.2: Neue Anti-Doping-Ordnung 
 
Die neue Anti-Doping-Odnung wird bei 59 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. 
 
TOP 16.3: Neue Rechts- und Strafordnung 
 
Vorgezogen s. o. 
 
TOP 16.4: Neue Ausbildungsordnung 
 
Die neue Ausbildungsordnung wird einstimmig angenommen. 
 
 
TOP 17: Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
TOP 18: Beschlussfassung über sonstige Anträge 
 
TOP 18.1: Antrag des JC Vulkaneifel zur Änderung der JVR-Bestandsmeldungen 
 
Nach klärender Diskussion, da kein anderer der anwesenden Vereine das System „Intelli“ 
nutzt und das DJB-Portal Neuerungen plant wird der Antrag des JC Vulkaneifel 
zurückgezogen. 
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TOP 19: Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft 

im JVR und im Präsidium 
 
Es liegen keine Entscheidungen vor. 
 
 
TOP 20: Informationen 
 
Carl Eschenauer informiert über das geplante Judofestival 25.05.-29.05.2022 in Bad Ems 
und zeigt den Imagefilm des DJB. Nach den Ferien wird es weitere Infos geben und es wird 
nach Mitarbeitern und Helfern gefragt. 
 
Carl Eschenauer informiert über den morgigen Landeslehrgang in Speyer. Er teilt mit, dass 
es keine Landesausscheidungen U18/U21 geben soll, sondern wie bei den DEM der F+M die 
Landesverbände die Teilnehmer schicken. Die Bundesligatermine stehen fest, sodass nach 
den Ferien für die anstehenden Kampftage und Meisterschaften voll trainiert werden kann. 
 
Ernst Elenz fragt nach der Kooperation mit der Pfalz (JV Rheinland-Pfalz). Carl Eschenauer 
weist darauf hin, dass die Kooperation im Leistungssport bereits auf dem Weg ist (s. 
Landeslehrgang in Speyer). Als nächstes ist die Zusammenarbeit der Kampfrichter und 
anschließend bei der Trainerausbildung geplant. Spätestens in 4 Jahren wird sicherlich mehr 
zu berichten sein. 
 
Roman Jäger weist darauf hin, dass im Zuge der Digitalisierung der Judopass in Papierform 
abgeschafft werden soll. Er ruft zum Nachdenken auf, da hiermit auch ein Teil der 
Identifizierung (eigener Pass mit Graduierungen, Erfolgen uvm.) mit dem Judo und dem 
Verein abgeschafft werden soll (s. auch sein Leserbrief im Judo-Magazin). 
 
Carl Eschenauer möchte nicht mit den zahlreichen, vorbereiteten Statistiken langweilen und 
teilt lediglich mit, dass der JVR mit einer Mitgliederabnahme von -13,06% im Mittelfeld des 
DJB liegt und jetzt auf 3.958 Mitglieder kommt. 
 
Eckhard Katluhn informiert darüber, dass die letzte DAN-Prüfung durch das durchgehende 
Training am Stützpunkt Bad Ems durchgeführt werden konnte. Zudem teilt er mit, dass bald 
(2-4 Wochen) Prüfungen und Lehrgänge auf dem Portal freigeschaltet werden. 
 
Eckhard Katluhn weist auch darauf hin, dass alle Vereine Ihre Daten auf der JVR-Homepage 
aktualisieren (Vereinsregister etc.) sollten und auch die Mitglieder Ihre Daten im 
Trainerportal auf den neuesten Stand bringen sollten. 
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TOP 21: Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
Präsident Carl Eschenauer bedankt sich bei allen Erschienenen für die Mitarbeit, ruft auf 
zum Durchstarten nach Corona unter dem DJB-Motto: Seid Judo – bleibt Judo! Er wünscht 
allen eine gute Heimreise und schließt die Sitzung um 21:52 Uhr.  
 
 
 
 
Kadenbach, den 26.07.2021 

 
 
 
 

Marius Böttcher       Carl Eschenauer 
(Protokollführer)       (Versammlungsleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hinweis gemäß § 23 Abs. 2 der JVR-Satzung: 
Ein Protokoll gilt als genehmigt, wenn innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe keine Änderungsanträge 

der JVR Geschäftsstelle zugleitet werden. Tag der Bekanntgabe auf der JVR Homepage: 29.07.2021 



 



 



 



 



 



 



 



 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 1: 
Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
 
Uhrzeit: ____:_____ Uhr 
 
Ehrengäste:_____________________________________________________ 
           
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 2: 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 
Gem. § 28 Abs. 2 JVR-Satzung ist der Termin und der Ort der Mitgliederversammlung 
zusammen mit der Bekanntgabe einer vorläufigen Tagungsordnung spätestens acht 
Wochen vorher auf der JVR-Homepage anzukündigen. Zusätzlich ist schriftlich z.B. 
via E-Mail/Newsletter zu informieren. Dabei ist auf die Frist für Anträge hinzuweisen. 
 
► erfolgt am 13.04.22 

 
Gem. § 28 Abs. 5 JVR-Satzung ist die Mitgliederversammlung zusammen mit der 
vollständigen Tagungsordnung und den Tagungsunterlagen spätestens zwei Wochen 
vorher auf der JVR-Homepage anzukündigen. Zusätzlich ist schriftlich z.B. via E-Mail/ 
Newsletter zu informieren. Dabei ist auf die Regelungen zur Beschlussfähigkeit 
hinzuweisen. 
 
► erfolgt am 01.06.22 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 
TOP 3: 
Informationen über die Zahl der Stimmberechtigten 
 
Uhrzeit:          _____ : _____ Uhr 
 
Stimmen Delegierte:     ______ aus _____ Vereinen plus Stimme JVR Präsidium 
 
Stimmen Jugendvertreter:  ______ aus _____ Vereinen plus Stimme JVR Präsidium 
 

 
 
A U S Z U G  A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 26 – Zusammensetzung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus: 
a) den Mitgliedsvereinen (§ 12 Abs. 3) vertreten durch jeweils einen Delegierten, der eigens durch den 
vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. 
b) einem – gegebenenfalls mit Bst. a) personenidentischen – Jugendvertreter eines Mitgliedsvereins, der 
eigens durch den vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese 
Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
c) […] 
(2) […] 
§ 27 – Stimmrechte 
(1) 1Stimmberechtigt sind – mit Ausnahme der Wahl und Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 
43) sowie bei der Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur 
allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit –: 
a) die Delegierten der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder 
auf Grundlage der Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen 
Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 
2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Vereinsdelegierter ist, so ist es möglich, diese Stimmen 
zu bündeln. 3Bei Wahlen hat das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(2) Stimmberechtigt sind einzig bei der Wahl und der Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) 
sowie bei der Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur allgemeinen 
und überfachlichen Jugendarbeit: 
a) die Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 
Vereinsmitglieder auf Grundlage der Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen 
finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 
2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Jugendvertreter eines Vereins ist, so ist es möglich, 
diese Stimmen zu bündeln. 3Bei der Wahl des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) hat das Präsidium (§ 
32) keine Stimme. 
(3) Das bei Beginn der Versammlung bestehende Stimmrecht der Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter 
der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) bleibt bis zum Ende der Veranstaltung bestehen. 
(4) Die Übertragung von Stimmen mehrerer Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) auf einen Delegierten 
beziehungsweise 
Jugendvertreter ist unzulässig, es sei denn er nimmt die Interessen mehrerer Abteilungen eines Mitgliedsvereins 
(§ 12 Abs. 3) wahr. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 
TOP 4: 
Grußworte und Ehrungen 
 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 
 

TOP 5: 
Wahl des Protokollführers 
 
Vorschläge: ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
Gewählt:     ____________________________________________________ 
 
Ergebnis:    ____________________________________________________ 

 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 23 Protokollierung, Bekanntmachung und Anfechtbarkeit 
(1) 1Über die Ergebnisse einer jeden Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, dass vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 2Der Protokollführer ist durch die jeweilige Versammlung zu Beginn zu 
wählen. 3Im Protokoll sind alle Beschlüsse und Wahlen vollständig mit Abstimmungsergebnis 
niederzuschreiben. […] 
§ 21 Wahlen 
(1) 1Jedes Verbands- und Organamt wird einzeln gewählt. 2Wählbar ist jede natürliche, volljährige und nicht 
geschäftsunfähige Person, die sich zu den Grundsätzen des JVR bekennt, für diese innerhalb und außerhalb 
des JVR eintritt und diese durchsetzt sowie die Satzung, die Ordnungen und sonstigen Bestimmungen (§ 8 Abs. 
1) des JVR anerkennt. 3Sie muss einem ordentlichen Mitglied (§ 12 Abs. 1) angehören. 4Abwesende können 
nur gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich (Brief, E-Mail, Telefax 
oder Computer-Fax) an die JVR-Geschäftsstelle erklärt haben. 5Personen, die für eine Konkurrenzorganisation 
(§ 16 Abs. 3) tätig sind, können kein Verbands- beziehungsweise Organamt ausüben. 
(2) 1Wahlvorschläge können nur von den Wahlberechtigten abgegeben werden. 2Den Bewerbern ist die 
Möglichkeit zu geben, sich und ihre Absichten vorzustellen. 3Vor der Wahl sind anwesende Vorgeschlagene zu 
befragen, ob sie im Falle der Wahl das Amt annehmen werden. 
(3) 1Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. 2Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so erfolgt die Wahl offen per 
Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle hat eine geheime Wahl zu erfolgen. 
(4) 1Es ist derjenige gewählt, der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Wird diese Mehrheit bei mehreren 
Vorgeschlagenen von keinem erreicht, so hat in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden 
Vorgeschlagenen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, zu erfolgen. 4Zieht ein 
Vorgeschlagener seine Kandidatur zurück, so rückt derjenige nach, der danach die meisten Stimmen erhalten 
hat. 5Haben mehrere Vorgeschlagene gleich viele Stimmen wie einer der beiden Erstplatzierten erreicht, so 
nehmen auch sie an der Stichwahl teil. 6Gewählt ist dann derjenige, der nunmehr die meisten Stimmen erhält; 
bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 
TOP 6: 
Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
Änderungen: __________________________________________________________ 
    
                    _________________________________________________________ 
 
                    _________________________________________________________ 
 
Ergebnis:       _________________________________________________________ 
 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 28 Einberufung und Anträge 
[…] 
(3) 1Anträge zur Tagungsordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung schriftlich (Brief, E-Mail, Telefax oder Computer-Fax) mit Begründung bei der JVR-
Geschäftsstelle eingegangen sein. 2Darauf ist in der Terminankündigung (Abs. 2) hinzuweisen. 3Nicht formgerecht 
oder später eingehende Anträge, die weder Abänderungs- noch Ergänzungsanträge zu vorliegenden Anträgen 
sind, dürfen nur als Dringlichkeitsanträge (Abs. 6) behandelt werden. 4Liegen zu einer Angelegenheit mehrere 
Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 5Zusatz-, Erweiterungs- und 
Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung. 

[…] 
(6) 1Nach Ende der Antragsfrist können im Ausnahmefall noch Dringlichkeitsanträge bei der JVR-Geschäftsstelle 
beziehungsweise beim Vorstand (§ 24) bis vor der Eröffnung der Mitgliederversammlung mit schriftlicher 
Begründung eingereicht werden. 2Als Dringlichkeitsanträge sind ausnahmsweise nur solche Anträge zulässig, 
die innerhalb der oben erwähnten Fristen nicht eingereicht werden konnten und der Sache nach für den JVR 
von so herausragender Bedeutung sind, dass sie in die Tagungsordnung der Mitgliederversammlung 
aufzunehmen sind. 3Diese Anträge sind den Delegierten bei der Versammlung zugängig zu machen. 4Ferner ist 
erforderlich, dass die Mitgliederversammlung den Dringlichkeitsantrag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen in die Tagungsordnung aufnimmt. 5Anträge auf Satzungsänderungen, Höhe der 
Beiträge, Abgaben und Umlagen und Wahlen können nicht per Dringlichkeitsantrag gestellt werden. 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 7: 
Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des 
Präsidiums und Aussprache 
 
 
     a) Präsident  [siehe Anlage] 

     b) Referatsleiter Leistungssport  [mündlich] 
     d) Referatsleiter Kampfrichterwesen   [siehe Anlage] 
     e) Referatsleiter Lehr- und Prüfungswesen  [siehe Anlage] 
     f)  Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport   [siehe Anlage] 
     g) Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit  [siehe Anlage] 
     h) Referatsleiter Jugend- und Schulsport  [siehe Anlage] 
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An die Mitgliederversammlung des 

Judoverbandes Rheinland e.V. 

am 15.06.22 in Trier  

                                                                                                 Bad Ems, den 01.06.22 

JAHRESBERICHT  2021/22                  

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
große Anstrengungen und Entbehrungen liegen nach zwei Corona Jahren hinter uns und wir 
alle sind froh, dass in unserer Sportart wieder etwas mehr Normalität eingekehrt ist. 
 
Nach wie vor stehen wir aber vor großen Herausforderungen, nicht nur durch Corona. Bis 
vor kurzem war es undenkbar, dass eine Judonationen in Europa gegen eine andere Krieg 
führt. Die Hilfsbereitschaft der Judoka für geflüchtete Ukrainer ist riesen groß und so 
unterstützen unsere Vereine viele Judoka und die ersten haben sogar an Maßnahmen 
unseres Verbandes teilgenommen. Weiter so! 
 
Trotz der vielen Auflagen konnten im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen stattfinden 
und wir konnten der Pandemie mit Tatkraft und Ideenreichtum begegnen. Leider musste 
das geplante Judo Festival in Bad Ems entfallen, jedoch arbeiten wir mit Hochdruck an der 
Ausgabe für 2023.   
 
Unser Sport lebt vom Wettkampf und gemeinsamen Üben auf der Tatami, von 
Begegnungen, die Nähe und Körperkontakt ermöglichen. Seien wir doch mutig und 
versuchen wieder mehr Veranstaltungen in unserem Verbandsleben zu installieren. Gerade 
im Wettkampfbereich müssen wir das Rad wieder zum Laufen bekommen. Mit dem 
Rheinland-Pfalz Turnier in Speyer wurde ein Anfang gemacht. In den Bezirken geht es jetzt 
mit dem Nachwuchs wieder weiter.   
 
SEID JUDO – BLEIBT JUDO! 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
 

                        

 

http://www.judo-rheinland.de 



JUDO-VERBAND RHEINLAND e.V. 

Ransbach-Baumbach, 27.05.2022


Bericht Kampfrichterwesen 2021 

Sehr geehrte Mitglieder,


Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die anhaltende Corona Pandemie und ermöglichte nur 
schwer einen regelmäßigen Sportbetrieb.Nichtsdestotrotz war im Kampfrichterwesen einiges an 
Bewegung zu verzeichnen.


In der ersten Jahreshälfte fand eine offene Kampfrichterweiterbildung, organisiert durch die 
Gruppenkampfrichterkomission, statt, bei der auch zahlreich Kampfrichter (KR) aus dem 
Rheinland teilnahmen.

Mit der Mitgliederversammlung 2021 in Arzbach gab es einen Wechsel des KR Referenten. 
Gordon Scheidt wurde von Christoph Otto abgelöst. Hier noch einmal ein Dankeschön an Gordon 
für die geleistete Arbeit. Da noch kein fester Wettkampfterminplan in Sicht war, galt es dem 
Ressort einer Bestandsaufnahme und Abfrage zu unterziehen um so eine saubere Übersicht im 
Kampfrichteradministrationssystem (KRAS) zur erreichen. Diese Abfrage erstreckte sich über 
mehrere Wochen und führte zu folgendem Ergebnis:

Der JVR verfügt über 29 aktive Kampfrichter aller Lizenzstufen, wobei darunter 2 Anwärter zur 
E-Lizenz, sowie 1 KR mit erreichter Altersgrenze sind. Hinzu kommen 4 Kampfrichter, welche 
ihre Lizenz aktiv halten wollen ohne Einsätze bei Turnieren zu absolvieren.

Die 29 Kampfrichter verteilen sich auf folgende Lizenzstufen:


2x E-Anwärter

6x E-Lizenz

5x D-Lizenz


10x C-Lizenz

1x B-Lizenz

4x A-Lizenz


1x IJF-A-Lizenz


Damit lässt sich direkt herausstellen, dass Kerstin Doetsch vom TB Andernach in der 2. 
Jahreshälfte die IJF-A Lizenz erlangte und somit den JVR in Zukunft wieder bei IJF 
Veranstaltungen vertreten wird. Hier noch einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr starken 
Leistung, die uns sehr Stolz macht.


In der zweiten Jahreshälfte war auch langsam wieder an Sportbetrieb zu denken, so dass 
zumindest unsere Bundeskampfrichter zu Einsätzen in den Bundesligen und auch auf Deutschen 
Meisterschaften kamen. Mit den dort gezeigten Leistungen haben sich alle unsere Bundes-KR für 
Einsätze auf höchster Ebene im Jahr 2022 empfohlen. Auch im JVR gab es Bestrebungen wieder 
an den Wettkampfsport zu denken. So wurden 2 Lehrgänge mit anschließenden Randoris unter 
Leitung unserer JVR Kampfrichter durchgeführt. Andere geplante Veranstaltungen mussten durch 
die wellenartige Pandemie wieder abgesagt werden. Um im Thema zu bleiben wurde erneut ein 
digitaler Kampfrichterlehrgang mit der Gruppe Süd-West durchgeführt. Hinzu kam ein digitaler 
LZR Lehrgang im JVR.


Christoph Otto 
Referatsleiter 

Kampfrichterwesen

E-Mail: cotto@judo-rheinland.de

Stand: 27.05.2022


JVR Geschäftsstelle 
Lahnstr. 14


56130 Bad Ems

info@judo-rheinland.de

http://www.judo-rheinland.de
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JUDO-VERBAND RHEINLAND e.V. 

Für das Jahr 2022 heißt es umso mehr hoffen auf regelmäßige Veranstaltungen. Ein neues 
Regelwerk und Änderungen in der Wettkampfordnung werden den Wiedereinstieg erschweren.

Ziel für 2022 soll sein, allen aktiven Kampfrichtern Einsatzmöglichkeiten zu bieten und die noch 
bestehenden Lizenzanwärter zu prüfen um den ersten Schritt der Ausbildung abzuschließen.


Der LZR Lehrgang wir wieder digital angeboten werden, ein KR-Seminar in Präsenz für JVR-
Kampfrichter wird für die zweite Jahreshälfte geplant.


Mit diesem Wiedereinstieg sollen die Weichen für die Stabilisierung des Kampfrichterwesens im 
JVR gestellt werden, so dass im kommenden Jahr wieder eine Neuausbildung angestrebt werden 
kann. Sollte es jetzt bereits Interessenten für eine KR-Ausbildung geben, so können diese sich 
gerne bei mir melden.


Mit sportlichen Grüßen,


Christoph Otto


Christoph Otto 
Referatsleiter 

Kampfrichterwesen

E-Mail: cotto@judo-rheinland.de

Stand: 27.05.2022


JVR Geschäftsstelle 
Lahnstr. 14


56130 Bad Ems

info@judo-rheinland.de
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Judoverband Rheinland e.V. 
-Lehr- u. Prüfungsreferat- 
 
Denis Maas 
 
Tätigkeitsbericht des Lehr- u. Prüfungsreferent für den Zeitraum Juli 2021 – Mai 2022 
 
In diesem Berichtszeitraum wurden im Bereich Lehr. u. Prüfungswesen folgende Aktivitäten 
durchgeführt: 
 
Prüfungswesen: 
 
Dieses Jahr wird eine neue Prüfungsform der Kyu und Dan implementiert. Der DJB 
reformiert die Kyu- und Dan Prüfung. Die Gokyo wurde neu angeordnet. Allen Gürteln 
wurden neue Würfe und Aufgaben zugeordnet. Der 8 Kyu soll als Einsteigergurt in den 
Judosport dienen und äquivalent wie z.B. zum Schwimmabzeichen sein. Ein leichter und 
einfacher Einstieg in die Sportart. Die Dan Grade wurden auch angepasst. Start soll im Juli 
sein, mit einer Übergangszeit, in der beide Prüfungsarten (alt / neu) möglich sind. 
 
Lehrwesen: 
 
Im August wurde eine Trainer C Kompaktausbildung in Cochem mit 7 Teilnehmern 
erfolgreich durchgeführt. Die Lokation wurde von allen als Austragungsort für gut befunden, 
kurze Wege von der Unterkunft zu den Seminar- und Trainingsräumen, gut ausgestattete 
Seminarräume, flexible Anpassungen vom Ausrichter. 
 
Anfang 2022 wurden verschiedene Trainerfortbildungen im Verband angeboten die mit über 
30 Teilnehmern gut angenommen wurden. Generell ist festzuhalten, dass alle Fortbildungen 
ob im Lehr- oder Prüfungswesen wieder fast in dem gleichen Maße angeboten und 
angenommen werden wie vor der Corona Pandemie. Alle Fortbildungen wurden Corona 
Konform ausgerichtet. 
 
Ausblick: 
 
Dieses Jahr wird es wieder eine Trainer C Kompaktausbildung geben. Wenn möglich, mit 
dem Leistungssportteil. Des Weiteren wurde ein Theorieteil über den DJB ausgelagert in ein 
Onlinemodul.  
 

Zum Abschluss möchte ich allen Kollegen, Referenten und Vereinen danken, die dem Lehr- u. 
Prüfungsreferat ihr Judofachwissen und Unterstützung zur Verfügung gestellt haben. 

 

Mai 2022 

D. Maas 



Bericht 2021 
Judoverband Rheinland 
Referent Selbstverteidigung 
 
Referent Selbstverteidigung 
 
Die für 2020 bei drei Vereinen geplanten SV-Lehrgänge sollen nun nachgeholt werden. Eine 
lizenzverlängernde Fortbildung in Köln wurde vom Referenten besucht. 
 
Judoverband Rheinland 
Jürgen Sabel 
 
 
 
Der Kata-Treff in Cochem findet regelmäßig am dritten Sonntag im Monat statt und wird gut 
besucht. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Nage-no-Kata im Kyu-Bereich. 
 
Folglich wird die Nage-no-Kata immer angeboten. Wenn Bedarf an den  höheren Kata 
besteht, werden zusätzlich Referenten eingeladen, die uns dann gerne unterstützen. Hierfür 
ein herzliches Dankeschön! So ist der Kata-Treff ein fester Bestandteil der Ausbildung der 
DAN-Träger und höheren Kyu-Grade geworden.  
 
 
 
 



JUDO-VERBAND RHEINLAND e.V.
– Referat Breitensport -

–––––––––––––––––––––––––– http://www.judo-rheinland.de

Wie in jedem Bereich war der Breitensport im Judoverband-Rheinland noch stark durch die 
Corona-Pandemi geprägt.
In vielen Vereinen fand noch kein Training statt. Entsprechend war die Resonanz bei einigen 
Lehrgängen so gering, dass diese Ausfallen mussten. Wie zum Beispiel ein geplanter Workshop am 
04.07.2021 zum Thema Mitgliedergewinnung oder ein ein Juno-Katalehrgang am 04.09.2021 mit 
Gastreferenten.

Erst gegen Ende des Jahres waren die in Cochem regelmäßig stattfindenden Kata-Lehrgänge in 
Cochem wieder gut besucht und auch der mittlerweile etablierte Kata-Workshop in Bitburg konnte 
durchgeführt werden (siehe Bericht).
Dieser fand zum letzten Mal im Rahmen der Interreg Judo Cooperation statt.
Trotzdem soll der erfolgreiche Lehrgang weiter geführt werden.
Am 01.10.2022 ist ein Lehrgang zum Thema Nage-no-Kata und Katame-no-Kata insbesondere für 
die Dan-Anwärter geplant. Für die Kata Enthusiasten wird zusätzlich noch die Seiryoku-Zenyo-
Kokumin-Taiiku angeboten.
Im Anschluss findet am 02.10.2022 die Rheinland-Katameisterschaft statt, an der die Dan-Anwärter
die Möglichkeit haben, den Kata-Part für ihre Dan-Prüfung abzulegen.

Aber nicht nur Kata war das Thema im Breitensport. So konnten trotz Corona die ersten Lehrgänge 
durchgeführt werden.
So wurden bei dem in Cochem stattgefundenen Trainer-C-Ausbildung / ÜL-Fortbildung im Rahmen
des Breitensportthemen weitergegeben.
Am 05.02.2022 fand in Montabaur ein Lehrgang zum Thema "kleine Spiele" und "Fallschule" statt 
und am 03.04.2022 konnte ein gut besuchter Lehrgang zum Thema "Ne-Waza" in Mehren 
durchgeführt werden.
 
An dieser Stelle vielen Dank an alle die mich bei der Durchführung der Lehrgänge unterstützt 
haben, sei es auf der Matte, als Organisator oder Ausrichter.

Mit sportlichen Grüßen

Lars Ferrlein



4. INTERREG Judo Kata Workshop und 1. INTERREG Kata Championship in Bitburg
Gleich drei Judo-Kata: Nage-waza-ura-no-Kata (Form der Kontertechniken), Kime-no-Kata (Form 
der Entscheidung) und Itsutsu-no Kata (Form der 5 Symbole oder Naturgesetze) waren Inhalt des 4.
Internationalen Judo-Workshops. 24 Teilnehmer aus den Judoverbänden Rheinland, Pfalz, Hessen, 
Badem-Württemberg und den INTERREG-Partnern aus Speyer und Luxemburg fanden auf 
Einladung der Judoabteilung des TV Bitburg den Weg in die Bierstadt für ein gemeinsames 
Wochenende auf der Tatami (Judomatte). Vier hochrangige Referenten Nico Hermes (7. Dan), 
Roman Jäger (6. Dan), Thomas Hofmann (6. Dan) und Daniel Koliander (4. Dan) konnten in 
diesem Jahr für den Lehrgang gewonnen werden. Ob Anfänger oder Kata-Spezialist für jeden waren
die Infos und Tipps der Referenten hilfreich und bereichernd. Die Teilnehmer konnten ein 
umfangreiches Handout durch persönliche Anmerkungen ergänzen und erhalten eine 
Videodemonstration aller behandelten Techniken.
Zum Abschluss fanden erstmals die INTERREG Kata Championships unter den 
Fazit: Zufriedene Teilnehmer und Fortsetzung im nächsten Jahr, auch nach Ablauf des INTERREG-
Projektes, gewünscht, mit der:
Go – no – kata, der Seiryoku-Zenyo-Kokumin-Taiiku, sowie der Katame - no – kata und natürlich 
einem kulturellen Höhepunkt mit anschließenden Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde!



Breitensportlehrgang in Montabaur

Am vergangenen Wochenende fand in Montabaur ein Breitensportlehrgang statt. Nach einem 
kurzem theoretischen Einleitung durch den Breitensportreferent Lars Ferrlein über die Thematik 
"kleine Spiele", ging es auch schon mit der Praxis weiter. Hierbei hatten die Teilnehmer bei deren 
Umsetzung viel Spaß. Im zweiten Teil ging es um den Komplex "Fallen und Stürzen". Hier wurde 
anhand praktischer Beispiele der mögliche Einstieg in das Fallen und Rollen, bis hin zu Übungen 
für Fortgeschritte vorgestellt und ausprobiert.



Breitensportlehrgang in Mehren kommt gut an 

Ganz unter dem Motto "Boden geht immer" kamen rund 40 Teilnehmer in Mehren zum Ne-Waza 
Lehrgang zusammen. Als Themen standen Juji-Gatame und Sankuku Varianten auf dem Programm. 
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde der Lehrgang von Anfang an in zwei Gruppen 
aufgeteilt.

Vom  Breitensportreferenten  Lars  Ferrlein  (5.  Dan)  wurden  zunächst  verschiedene  Übungen
vorgestellt,  wie  man  sich  mit  einigen  Juji-Gatame  aufwärmen  kann.  Hieran  folgte  ein  Block
verschiedener Technikvarianten. Zum Schluss wurden einige Möglichkeiten aufgezeigt, was man
tun kann, wenn Uke das Strecken des Armes verhindern will. In der zweiten Gruppe stellte Damian
Urban (3. Dan, zweifacher Deutsche Vizemeister und Deutscher Polizeimeister in der Ne-Waze)
seine Spezialtechnik Sankaku vor. Nach einer kurzen Mittagspause tauschen die Gruppen dann die
Referenten, so dass jeder bei beiden Themenblöcken mitmachen konnte. "Insgesamt eine gelungene
Veranstaltung von der jeder was mit nach Hause nimmt": so die Teilnehmer. An dieser Stelle noch
ein Dankeschön an Uwe Womelsdorf und seinem Team vom JC Vulkaneifel für die Ausrichtung des
Lehrgangs und die gute Versorgung.



Bericht 2021 
Judoverband Rheinland 
Referent Öffentlichkeitsarbeit 
 
Referent Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Vorschläge und Anregungen der Vereinsvertreter zur neuen Homepage wurden 
umgesetzt. Die Herausgabe einer neuen Version der Software machte allerdings 
umfangreiche Arbeiten vor der Veröffentlichung erforderlich. Dennoch  wurden wir 2021 mit 
der Arbeit an der Homepage fertig und konnten Ostern 2022 damit ins Netz gehen. 
Neben dem modernen Design und dem „Content Management“, mit dem sich die Darstellung 
sich automatisch auf die Vielzahl der Endgeräte anpasst, stehen mehr Funktionen für die 
Referenten (Ergebnislisten etc.) zur Verfügung. 
Eine Schulung für die Referenten wurde in Cochem durchgeführt. Die Hinweise auf einige 
kleine Fehler im Betrieb wurden aufgenommen und beseitigt. Auch der Newsletter soll 
wieder eingerichtet werden 
 
Der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit sucht noch dringend zwei Mitstreiter/innen. Die 
Aufgabenbereiche "Internet" und "Marketing und Sponsoring" sind noch vakant. Der Verband 
würde sich über engagierte Mitstreiter freuen... 
 



... 
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An die Mitgliederversammlung des 

Judoverbandes Rheinland e.V. 

am 15.06.2022 in Trier 

                                                                                                 Arzbach, den 28.05.2022 

 

JAHRESBERICHT  2021/22 

(Zeitraum: Juni 2021 – Mai 2022)                  

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bedingt durch das Inkrafttreten diverser Corona-Bekämpfungsverordnungen in Rheinland-
Pfalz, sowie der Umsetzung einzelner Bund-Länder-Beschlüsse und Allgemeinverfügungen 
einzelner Landkreise und kreisfreier Städte waren auch im Schuljahr 2021/22 manche 
Hallen für den Vereins- und Schulsport geschlossen und wurden erst sukzessive in den 
letzten Wochen und Monaten wiedereröffnet. Reine Kontaktsportarten wie z. B. Judo oder 
Ringen konnten und durften auch teilweise nicht an Schulen durchgeführt werden. 
 
Folgende Veranstaltungen fanden statt: 
 

Hybride Jugendvollversammlung am 11.09.2021 in Hannover 
 
In einer hybriden Veranstaltung, bei der man die Möglichkeit hatte in Hannover dabei zu 
sein oder mit einer digitalen Schaltung per Video teilzunehmen, fand die 
Jugendvollversammlung des DJB statt. Neben diversen Grußwörtern gab es die Berichte der 
Bundesjugendleitung, der Bundestrainer*innen der Jugend und des Kassenwarts der 
Jugend. Nach der Entlastung der Bundesjugendleitung für 2020 stellten sich die neuen 
Jugendreferent*innen vor. Die aufgrund der neuen Struktur von der Bundesjugendleitung 
ernannten Jugendreferent*innen stellten sich selbst vor. Annika Looß (Bereich  
Öffentlichkeitsarbeit),  Cordula  Reddig  (Bereich Jugendbildung),  Lisa  Binner  (Bereich  
Jugendprojekte)  und  Simon  Schilde  (Bereich  Prävention sexualisierter Gewalt). 
Bundesjugendleiterin Jane Hartmann erklärte den Vorgang der Auswahl und die weitere 
Zusammenarbeit mit den Bewerbern als Referenten. Nach dem Beschluss über den 
Jugendetat 2021 gab es noch Beratungen und Beschlussfassungen über einzelne 
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CLAUS ESCHENAUER 
– Referent Jugend- und Schulsport– 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

vorliegende Anträge. Hier wurde u.a. der Antrag des NWJV zur Wiedereinführung der 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaft U18 anstatt des Jugendpokals U18 angenommen. Die 
Änderung soll zur Wertsteigerung beitragen (Jugendpokal U15 zur deutschen 
Mannschaftsmeisterschaft U18). Außerdem sollen 2 Fremdstarter*innen sowie 
Kampfgemeinschaften aus zwei Vereinen zugelassen werden. Zusätzlich sollen sich vier 
Vereine über die jeweiligen Gruppenmeisterschaften qualifizieren und es sechs anstatt fünf 
Gewichtsklassen geben. Während der Diskussion wurde der Wunsch nach einer getrennten  
Breitensportmaßnahme und einer getrennten Leistungssportorientierten 
Wettkampfmaßnahme geäußert. Die Vertreter*innen der Landesverbände erklärten ihre 
Sichtweise zu den im Antrag gestellten Änderungen.  Es kristallisiert sich heraus, dass 
einzelne Sportler*innen von der Breitensportmaßnahme nicht  auszuschließen  sind,  weil  
alle  Veranstaltungen  für  alle  offen  sein  sollten. Anschließend wurde das langjährige 
DJB-Juniorteam-Mitglied Kristin Sielhorst (LV NRW) als DJB-Jugendsprecherin bestätigt. Ihre 
Stellvertreterin ist Mieke Schmidt (LV Hamburg).  Beide wurden im Vorfeld auf dem 
Jugendsprecher*innen-Tag 2021 gewählt und nun durch die Jugendvollversammlung 
bestätigt.  Zum Abschluss wurde nochmal ein Stimmungsbild zur Durchführung des 
Jugendpokals U15 2021 diskutiert. Jane Hartmann berichtete von mehreren Anfragen der  
Vereine  ob  der  Jugendpokal  U15  in 2021 stattfinden wird. Von den Vertreter*innen der 
Landesverbände wurde die Häufung an Terminen durch die Verschiebungen ins zweite 
Halbjahr angeführt,  weshalb  sich  viele  Vertreter*innen  gegen  eine  Ausrichtung im Jahr 
2021 aussprachen. Die Jugendvollversammlung wurde daraufhin von Bundesjugendleiter 
Norbert  Specker  um  ein  Stimmungsbild  zur  Durchführung des Jugendpokals U15 im 
Jahr 2021 gebeten und sprach sich mit Mehrheit gegen eine Durchführung im Jahr 2021 
aus.  
 

 
Schulsportkommission vom 19.11. bis 21.11.2021 in Düsseldorf 
 
Die turnusmäßig im Winter stattfindende DJB-Schulsportreferententagung wurde in der Zeit 
vom 19. bis 21. November 2021 in Düsseldorf wieder erstmalig in Präsenz durchgeführt. 
Oliver Pietruschke als Vorsitzender der Schulsportkommission und Schulsportbeauftragter 
des DJB begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Landesverbände. An den 
drei Tagen gab es u.a. folgende Themen:  
 
- Finanzierung der Schulsportprojekte durch den DJB.  
 
Die Projekte sind über den Vizepräsident Jugend abgesichert, zukünftig soll die Kommission 
über den DJB geführt werden mit einem eigenen Etat.  
 
- Vorstellung des EJU Projektes „Judo Schools League“  
 
(Link: https://www.judoschoolsleague.com/en/) Eine Art Mehrkampf, ähnlich der 
Judosafari. Hier stellte sich die Frage der Übertragbarkeit von Ideen auf unseren Schulsport. 
Problematik der Anmeldebereitschaft (Datenschutz) sowie strukturelle Abweichungen 
sprechen dagegen. Mit dem nun vorliegenden Grundschulwettbewerb wurde ein tragfähiges 
Format entwickelt, welches an Bewegungsfeldern ausgerichtet ist (bundeseinheitlicher 
Standard) so dass wir hier keinen Bedarf haben. 
 

https://www.judoschoolsleague.com/en/
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CLAUS ESCHENAUER 
– Referent Jugend- und Schulsport– 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

- Fortbildungen: 
 
Unterschiedliche Strukturierungen innerhalb der Landesverbände führen nach wie vor zu 
Verwirrungen. Es soll nun der Versuch gestartet werden, einen gemeinsamen Nenner zu 
finden in Bezug auf Material (Broschüren, Erstellung von Fachliteratur etc.) um die 
landesspezifischen Erfüllung der Curricula abzubilden. Hier soll das Bewegungsfeld „Ringen 
und Kämpfen“ verstärkt in den Fokus genommen werden. Zusätzlich soll die Ausbildung zur 
Qualifizierung von Lehrkräften (fachspezifische Ausbildung, da pädagogische Grundlagen 
vorausgesetzt werden können), sowie die Unterstützung der Schulen, Schulbehörden und 
Ministerien weiter vorangetrieben werden.  
 
- Eignung von Taiso im Kontext Kämpfen oder Fitness: 
 
Taiso kann ergänzend im Schulsport einfließen und wurde auch als „Anker“ für die 
kontaktlose Zeit im Schulsport eingesetzt. So kann Seiryoku Zen ́yo kokumin taiiku 
vermittelt und ggfls. auch unter tänzerischen/fitnessspezifischen Aspekten angepasst und 
kreativ abgewandelt werden sowie die Kopplung an Kämpfen, Möglichkeiten der 
Entwicklung von Kreativ-Kata etc. Es soll nun eine Konzeption Taiso im Schulsport 
(Schulsportrelevanz und Anwendungsmöglichkeiten in Bewegungsfeldern; 
Anknüpfungspunkte) erstellt werden. 
 
-Tag des Judo: 
 
Dieser Wettbewerb soll nun über das ganze Jahr verteilt individuell umsetzbar sein. 
Materialien sollen hierzu auf der Homepage des DJB ganzjährig zur Verfügung stehen und 
jederzeit abrufbar sein und somit für alle Interessenten die Möglichkeit/Option geschaffen 
werden den Wettbewerb jederzeit durchzuführen. Rückmeldungen über einzelne 
Veranstaltungen sind wünschenswert, um Aktionen auf der JVR sowie DJB-Homepage zu 
veröffentlichen. 
 
Erste Absprachen zur Vorbereitung des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) 
rundeten die Tagung ab. 
 
 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Claus Eschenauer – Referent Jugend- und Schulsport im JVR) 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 8: 
Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2021 
 
An dieser Stelle sind die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 mit der Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung 
und der Entwicklung des Anlagevermögens abgedruckt.  
 
 
Ergebnis:____________________________________________________ 

 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEWINNERMITTLUNG 
 
 

nach § 4 Abs. 3 EStG 
 
 

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 
 
 
 
 

Judoverband Rheinland e.V. 
Fachverband für Budo-Sportarten 

 
Wilhelmsallee 6 

 
56130 Bad Ems 



Blatt 1 

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021 
  
Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 
  
AKTIVA 
 

 

 EUR EUR 
   
ANLAGEVERMÖGEN   
   
Immaterielle 
Vermögensgegenstände   
   
entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten  2,00 
   
Sachanlagen   
   
Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung   
Vereinsausstattung 6,53  
Sonstige Anlagen und 
Ausstattung 12,53 19,06 
   
Finanzanlagen   
   
Beteiligungen  1.000,00 
   
UMLAUFVERMÖGEN   
   
Forderungen, sonstige 
Vermögensgegenstände   
   
Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen  2.000,00 
   
Kasse, Bank  46.773,20 
   
      
   
  49.794,26 
       



Blatt 2 

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2021 
  
Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 
  
PASSIVA 
 

 

 EUR EUR 
   
VEREINSVERMÖGEN   
   
Gewinnrücklagen   
Freie Gewinnrücklagen 25.152,70  
Sonstige Gewinnrücklagen 15.000,00 40.152,70 
   
Jahresergebnis  7.766,56 
   
VERBINDLICHKEITEN   
   
Sonstige Verbindlichkeiten  1.875,00 
   
      
   
  49.794,26 
      
   
   



Blatt 3 

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 
  
Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 
  
 

 

 EUR EUR 
   
IDEELLER BEREICH   
   
Nicht steuerbare Einnahmen   
Mitgliedsbeiträge 62.938,00  
Aufnahmegebühren 3.752,50  
Zuschüsse 24.007,81  
Sonstige nicht steuerbare 
Einnahmen   1.682,00 92.380,31 
   
Nicht anzusetzende Ausgaben   
Abschreibungen 1.035,86-  
Personalkosten 12.425,86-  
Reisekosten 9.718,82-  
Raumkosten 2.843,92-  
Übrige Ausgaben 54.242,41- 80.266,87- 
   
Gewinn/Verlust 
ideeller Bereich  12.113,44 
   
VERMÖGENSVERWALTUNG   
   
Ausgaben   
   
Ausgaben/Werbungskosten   
Sonstige Ausgaben  43,00- 
   
Gewinn/Verlust 
Vermögensverwaltung    43,00- 
   
ZWECKBETRIEBE SPORT   
   
Zweckbetriebe Sport 1 
(Umsatzsteuerpflichtig)   
   
Einnahmen aus Umsatzerlösen   
aus sonstigen sportlichen 
Veranstaltungen 170,00  
aus Leistungen an Mitglieder 4.709,60 4.879,60 
   
Ausgaben für Material   
Ausgaben für Roh-,Hilfs- 
und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 4.668,55-  
Ausgaben für Personal   
Löhne und Gehälter 399,21-  
         
   
Übertrag 5.067,76- 16.950,04 



Blatt 4 

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 
  
Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 
  
 

 

 EUR EUR 
   
Übertrag 5.067,76- 16.950,04 
   
Ausgaben für sonstige 
betriebliche Aufwendungen   
Allgemeine Kosten des 
Sportbetriebs 6.432,38- 11.500,14- 
   
Gewinn/Verlust 
Zweckbetriebe Sport 1    6.620,54- 
   
Zweckbetriebe Sport 2 
(Umsatzsteuerfrei)   
   
Einnahmen aus Umsatzerlösen   
aus Sportunterricht 
(§4/22a UStG) 2.060,00  
aus Teilnehmergebühren bei 
sportlichen Veranstaltungen 
(§4/22b UStG)   540,00 2.600,00 
   
Ausgaben für sonstige 
betriebliche Aufwendungen   
Sonstige Kosten  27,95- 
   
Gewinn/Verlust 
Zweckbetriebe Sport 2    2.572,05 
   
Gewinn/Verlust 
Zweckbetriebe Sport    4.048,49- 
   
GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT   
   
Geschäftsbetrieb 
Nebentätigkeiten Sport   
   
Ausgaben für sonstige 
betriebliche Aufwendungen   
Werbung  255,39- 
   
Gewinn/Verlust 
Geschäftsbetrieb 
Nebentätigkeiten Sport    255,39- 
   
Gewinn/Verlust 
Geschäftsbetriebe Sport    255,39- 
   
   
   
      
   
JAHRESERGEBNIS  7.766,56 
      
   



Blatt 5 
  

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 
  

Judoverband Rheinland e.V. 
Bad Ems 

 

Konto 
 

Bezeichnung 
 

Entw. 
 

Stand zum
 

Zugang
 

 Abschreibung
 

 Stand zum
   der 

 
01.01.2021

 
Abgang

 
- 

 
Zuschreibung

 
- 

 
31.12.2021

    EUR
 

EUR
 

 EUR
 

 EUR
          

0027 
 

EDV-Software, entgel 
tl. erworben 
 

AHK 
Absch 
 

2.737,00 
2.735,00 

 
 

   2.737,00 
2.735,00 

   BW 
 

2,00 
 

    2,00 
 0300 

 
Vereinsausstattung  
 

AHK 
 

4.204,06 
  

   4.204,06 
   Absch 

 
4.201,53 

 
    4.201,53 

   BW 
 

2,53 
 

    2,53 
 0310 

 
Sportgeräte  
 

AHK 
 

21.883,21 
  

   21.883,21 
   Absch 

 
21.879,21 

 
    21.879,21 

   BW 
 

4,00 
 

    4,00 
 0410 

 
Geschäftsausstattung  
 

AHK 
 

14.294,04 
  

   14.294,04 
   Absch 

 
14.283,51 

 
    14.283,51 

   BW 
 

10,53 
 

    10,53 
 0415 

 
Büroeinrichtung  
 

AHK 
 

1.069,45 
 

1.036,86 
 

   2.106,31 
   Absch 

 
1.068,45 

 
1.035,86 

 
   2.104,31 

   BW 
 

1,00 
 

1.036,86 
 

 1.035,86 
 

 2,00 
          

Summe 
 

 AHK 
 

44.187,76 
 

1.036,86 
 

   45.224,62 
   Absch 

 
44.167,70 

 
1.035,86 

 
   45.203,56 

   BW 
 

20,06 
 

1.036,86 
 

 1.035,86 
 

 21,06 
           



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier.. 

 

 
TOP 9: 
Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
 
[siehe Anlage] 



 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

TOP 10: 
Entlastung aller gewählten und berufenen 
Verbandsmitarbeiter 
 
 
1. Wahl eines Versammlungsleiters: 
 
Vorschläge:________________________________________ 
 
Gewählt:____________________ Ergebnis:______________ 
 
 
(einzeln bzw. en bloc) 
 
2. Entlastung a) durch die Delegierten 
 

Präsident Eschenauer, Carl 

Vize-Präsident 
 

Bayer, Franz 

Schatzmeister 

 

Jürgen Sabel  

 

Referatsleiter Leistungssport Franken, Peter 

Ressortleiter Männer/Männer U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Frauen/Frauen U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Männer U 18 Klever, Nils 

Ressortleiter Frauen U 18 Gottwald, Julia 

Ressortleiter männliche Jugend U 15 

 

Wingenter, Cedric 
 

Ressortleiter weibliche Jugend U 15 Bühler, Judith 



Referent Jugend U 11/ U13 Koblenz 
Franken, Peter 

 

Referent Jugend U 11/ U13 Rheinhessen/Nahe Hennig, André 

Referent Jugend U 11/ U13 Trier Bühler, Judith 

Referent Jugend U 11/ U13 Westerwald/Taunus Marius Böttcher 

Referatsleiter Kampfrichterwesen Otto, Christoph 

Referent Kampfrichterwesen Koblenz NN 

Referent Kampfrichterwesen Rheinhessen/Nahe NN 

Referent Kampfrichterwesen Trier NN 

Referent Kampfrichterwesen Westerwald/Tauns NN 

Referatsleiter Lehr- & Prüfungswesen Maas, Denis 

Referent Prüfungswesen Koblenz Katluhn, Eckhard 

Referent Prüfungswesen Rheinhessen/Nahe Lechthaler, Horst 

Referent Prüfungswesen Trier Bayer, Franz 

Referent Prüfungswesen Westerwald/Taunus Klein, Markus 

Referatsleiter Breiten- & Freizeitsport 
 
Lars Ferrlein  

 

Referent Kata Lars Ferrlein  

Referent Selbstverteidigung Sabel, Jürgen 

Referent Wettkämpfe Ü 30 & Seniorensport NN 

Referent Behindertensport Hösler, Werner 

Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit Sabel, Jürgen 

Referent Internet NN 

Referent Sponsoring & Marketing NN 

Vorsitzender Rechtsausschuss Kern, Dr. Hanns 

Beisitzer Rechtsausschuss I Hartmann, Sebastian 

Beisitzer Rechtsausschuss II Jäger, Roman 



Revisor I Scheidt, Melitta 

Revisor II Elenz, Ernst 

Ersatz-Revisor Hau, Michael 

 
  

 
 
b) durch die Jugendvertreter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
 
§ 31Versammlungsleitung 
(1)Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten (§ 35) oder von einem durch ihn Beauftragten 
geleitet.(2)Stehen Neuwahlen an, ist für die Dauer der Entlastung des Präsidiums (§ 32) und für die Wahl des 
Präsidenten (§ 35) von der Mitgliederversammlung ein Versammlungsleiter zu wählen, der nicht dem Präsidium (§ 
32) angehören darf. 

 
 

Referatsleiter Jugend & Schulsport Eschenauer, Claus 

Referent allgemeine & überfachliche 

Jugendarbeit 
Eschenauer, Claus 

Referent Schulsport Eschenauer, Claus 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 11: 
Beschlussfassung über die Ernennung der 
Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht 
etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 
 

TOP 12: 
Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 
 
§ 59 Satzungsänderungen 
(1) Diese Satzung kann durch die Mitgliederversammlung (§ 26) mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen geändert werden.[…] 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 13: 
Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht 
etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 14: 
Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
 
 

Es liegen keine Anträge vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 
 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

TOP 15: 
Beschlussfassung über sonstige Anträge 
 
18.1 Antrag JC Vulkaneifel: Wiedereinführung Newsletter  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



Judoclub Vulkaneifel e.V. 

Ackerstraße 12 

54570 Neroth          

Tel.: 065913996 

mobil: 01729666474                   

Judoverband Rheinland e.V. 

– Geschäftsstelle – 

Lahnstraße 14 

56130 Bad Ems 

 

Betr.: Mitgliederversammlung 2022 des Judoverband Rheinland 

hier: Antrag auf Einrichtung eines automatisierten Newsletters 

Der Judoclub Vulkaneifel e.V. stellt den Antrag auf Einrichtung eines automatisierten 

Newsletters, der in regelmäßigen Abständen über die Aktivitäten und geplanten Maßnahmen des 

Verbandes informiert. 

Begründung: 

Gab es bis vor einigen Jahren noch einen automatisierten Newsletter, in dem die dem Verband 

bekannten Ansprechpartner der Vereine über die aktuellen Aktivitäten und Maßnahmen des JVR 

informiert wurden, so wurde dieser, aus welchen Gründen auch immer, offensichtlich eingestellt. 

Derzeit erhält man diese Informationen über die Aktivitäten des Verbandes lediglich durch 

Aufruf der Homepage des JVR. 

Eine automatisierte Einrichtung eines Newsletters, der über die monatlich im Voraus geplanten 

Maßnahmen des Judoverbandes Rheinland informiert, erscheint nach hiesigem Ermessen überaus 

sinnvoll, werden doch die aktuellen Ereignisse/ Termine/ Ausschreibungen etc. automatisch 

durch diese Mitteilungs-Möglichkeit an die dem Verband angeschlossenen Vereine weiter 

geleitet, ohne dass man sich permanent auf der Homepage anmelden muss. 

Mit freundlichem Gruß 

Uwe Womelsdorf 

1. Vorsitzender Judoclub Vulkaneifel e.V. 

P.S.: Sollte dieser Newsletter weiterhin verteilt werden, der Judoclub Vulkaneifel e.V. jedoch 

nicht mehr im Adress-Verteiler sein, so ist der Antrag logischwerweise hinfällig; dann bitte ich 

jedoch, uns wieder mit aufzunehmen 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier.. 

 

 
TOP 16: 
Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur 
Mitgliedschaft im JVR 
 
 
 
 
 

 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 17: 
Informationen 
 
 
 
 
 

 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 15.06.22 in Trier. 

 

 
TOP 18: 
Schlusswort und Schluss der Mitgliederversammlung 
 
Uhrzeit:   ______: ______ Uhr 
 
 

 
 


